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Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 25

Vieth Buchsberg

Grundflächenzahl  (GRZ), soweit sich nicht aus sonstigen Festsetzungen  geringere

Werte ergeben; mit einzurechnen sind Stellplätze,  Carports und Garagen mit deren

Zufahrten.

A: Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grünordnungsplanes

1. Geltungsbereich

2. Art der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung

4. Überbaubare Fläche

max. zulässige Wandhöhe

 Nutzungsschablone

Erdgeschoss und Obergeschoss

(max. 2 Vollgeschosse)

nur Einzelhäuser  mit maximal 2 Wohneinheiten  und mit maximal einer Wohneinheit  pro

Vollgeschoss zulässig

Dorfgebiet nach § 5 BauNVO. Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind zulässig

Dachneigung:

bei Satteldach

5. Grünflächen C. Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Scheyern, ..........................................

Gemeinde Scheyern

i. V. Dr. K. Limpert

2. Bürgermeisterin

(c) Geobasisdaten: Bayerisches Landesamt für Vermessung und Geoinformation

 Private Grünflächen

Private Grünfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

Baugrenze; außerhalb dieser überbaubaren Flächen dürfen Stellplätze errichtet

werden (§23 (5) BauNVO).

Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO haben Vorrang vor den im Bebauungsplan

festgesetzten Baugrenzen.

B: Textliche Festsetzungen

maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

1. Maß der baulichen Nutzung

Es werden je Einzelhaus zwei Wohneinheiten zugelassen. Wobei die zweite Wohneinheit eine maßvoll,

untergeordnete Wohneinheit sein muss, die nicht nebeneinander sondern übereinander errichtet wird.

Die Größe einer zweiten Wohneinheit soll der ersten Wohneinheit deutlich untergeordnet sein.

offene Bauweise

3. Gestaltung

3.1 Baukörper:

Zulässig sind nur rechteckige Baukörper. Dabei muss die Gebäudelänge (Firstrichtung) gegenüber der

Gebäudebreite deutlich überwiegen (mindestens 1 : 1,2).

3.2 Außenwände und Wandverkleidungen:

Die Außenwände aller Hauptgebäude sind zu verputzen und hell zu streichen (weiß oder pastellfarben).

Alternativ ist eine Verkleidung in Holzverschalung, vor allem bei den Nebengebäuden, zulässig.

Verfahrensvermerk

a) Der Gemeinderat von Scheyern hat in der Sitzung vom 09.10.2012 die Aufstellung des 

    Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 25 Vieth Buchsberg beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss

wurde am 28.11.2012 ortsüblich bekannt gemacht.

b) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und

    Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom  04.12.2012 

hat in der Zeit vom  19.02.2013 bis  22.03.2013 stattgefunden.

c) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB für den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom  04.12.2012 hat

in der Zeit vom 19.02.2013 bis  28.03.2013 stattgefunden.

d) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  11.06.2013  wurden die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  17.10.2013 bis  22.11.2013

beteiligt.

e) Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  11.06.2013 wurde mit der Begründung gemäß § 3

Abs. 2 BauGB in der Zeit vom17.10.2013 bis  22.11.2013 öffentlich ausgelegt.

f) Erneute Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Fassung

vom 11.02.2014. Hierzu wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs.

3 Satz 3 BauGB in der Zeit vom 24.02.2014 bis 10.03.2014 beteiligt.

g) Die Gemeinde Scheyern hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 11.03.2014 den Bebauungs- und 

Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 11.03.2014 als Satzung 

beschlossen.

    Gemeinde Scheyern, den ..........................

    .......................................................

    i. V. Dr. K. Limpert, 2. Bürgermeisterin (Siegel)

h) Ausgefertigt

    Gemeinde Scheyern, den ..........................

   .......................................................

   i. V. Dr. K. Limpert, 2. Bürgermeisterin (Siegel)

i) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am  .............. gemäß §10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB

ortsüblich bekannt gemacht.

   Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten.

   Gemeinde Scheyern, den ..........................

   .......................................................

   i. V. Dr. K. Limpert, 2. Bürgermeisterin (Siegel)
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2. Bürgermeisterin
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(c) Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (2012), maßstabslos

LANDSCHAFTSARCHITEKT   STADTPLANER

EICHENSTRASSE 2           
FAX 08441-82470

2. Abstandsflächen

Es gelten die allgemeinen Abstandsflächenregelungen (gemäß Art. 6 BayBO). Art. 6 Abs. 5 Satz 3 und

Abs. 7 BayBO finden keine Anwendung.

4. Geschosshöhe und Kniestock

4.1 Geschosshöhe:

Die maximale Geschosshöhe wird mit 3,40 m festgesetzt, gemessen von der Oberkante des

Rohfußbodens bis zur Oberkante Rohfußboden eines jeden Vollgeschosses.

4.2 Wandhöhe und Firsthöhe Wohngebäude:

Die maximale talseitige Wandhöhe wird mit 6,50 m (bei E+I) festgesetzt, ausgehend von der

Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss bis zur Schnittkante Außenwand / Dachhaut. Die Wandhöhe 

wird in Anlehnung an Art. 6 BayBO talseitig begrenzt.

Gemessen wird dabei talseitig von der festgesetzten natürlichen Geländeoberfläche ü. NN.

Wandhöhe und Firsthöhe Nebengebäude:

Die maximale talseitige Wandhöhe wird mit 6,50 m

festgesetzt. Die Wandhöhe wird in Anlehnung an

Art. 6 BayBO talseitig begrenzt.

Gemessen wird dabei von der festgesetzten

natürlichen Geländeoberfläche ü. NN.

5. Gestaltung der Dächer

5.1 Dachformen und Dachneigungen:

Es sind nur symmetrische Satteldächer mit einer Dachneigung von 30° bis 45° zulässig.

5.2 Dachaufbauten:

Dächer von Anbauten und Wintergärten, Vordächer, Dachaufbauten und Dachgauben sind in anderer

Form, Neigung und Deckung als B 5.1 und B 5.4 zulässig. Die Breite von Zwerchgiebeln und

Zwerchhäusern wird auf maximal 1/3 der Gebäudelänge begrenzt. Einzelne Dachgauben dürfen eine

maximale Gesamtbreite von 1,50 m haben. Die Breite von Dachgauben wird zusammengerechnet auf

maximal 30 % der Gebäudelänge begrenzt. Die Breite von Dachaufbauten (Zwerchgiebel,

Zwerchhäuser und Dachgauben) wird auf zusammengerechnet maximal 40 % der Gebäudelänge

begrenzt.

5.3 Dachüberstände:

Die Dachüberstände an Ortgang und Traufe dürfen maximal 50 cm betragen.

5.4 Dachdeckung:

Als Dachdeckung dürfen allgemein nur naturrote Ziegel oder ziegelrote Dachplatten verwendet werden.

6. Stellplätze, Nebengebäude, Garagen und Carports

6.1 Stellplätze und Zufahrten:

Offene Stellplätze und Zufahrten dürfen nicht versiegelt werden (siehe textliche Hinweise).

6.2 Nebengebäude, Garagen und Carports:

Nebengebäude, Garagen und Carports sind in der äußeren Form und Gestaltung dem dazugehörigen

Hauptgebäude anzupassen. Dachform, -neigung und -deckung sind wie das Hauptgebäude

auszuführen; alternativ werden auch Flachdächer zugelassen. Werden Garagen an einer gemeinsamen

Grundstücksgrenze errichtet, müssen sie zusammengebaut werden. Grenzgaragen sind baulich und

gestalterisch einander anzupassen (z.B. Gebäudequerschnitt, Höhenlage). Giebelständig errichtete

Grenzgaragen dürfen eine maximale Länge von 7,00 m aufweisen. Zwischen den Garagentoren und

den Verkehrsflächen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m, gemessen ab der

Straßenbegrenzungslinie auszuführen. Nebengebäude und Nebenanlagen im Sinne des § 23 Abs. 5

BauNVO (z.B. Gerätehütten) müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen mindestens einen Abstand von

5,00 m einhalten.

6.3 Garagen/Nebengebäude und Stellplätze:

Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze bzw. Garagen zu errichten.

Die Wandhöhe für Garagen an der Grundstücksgrenze wird auf max. i.M. 3,00 m festgesetzt. Die 

Wandhöhe ist zu messen von der festgesetzten natürlichen Geländeoberfläche ü. NN. 

Für Abstandsflächen gilt die Bayerische Bauordnung (BayBO).

Anpflanzung von Einzelbäumen ohne Festsetzung der Art (schematische Darstellung

ohne Pflanzgebot)

10. Zuordnung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsfläche

11. Ver- und Entsorgungsanlagen

Stellflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind in die baulichen Anlagen ausreichend zu integrieren. 

Die geplanten Gebäude werden über Erdkabel und Verteilerschränke an das Versorgungsnetz der E-ON

angeschlossen. Die Hausanschlusskabel enden in Wandnischen an der straßenzugewandten

Außenwand oder in einem Kellerraum unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten in

Absprache mit der E-ON. Die Verteilerschränke werden zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit in die

Zäune bzw. Mauern integriert; d.h. auf Privatgrund gestellt.

12. Grundwasserschutz

Das Schmutzwasser ist  an den bestehenden Schmutzwasserkanal in der Dorfstraße anzuschließen.

Das Niederschlagswasser  ist Richtung Nordosten in einen bestehenden Graben, der im weiteren Verlauf

in den Gerolsbach mündet, abzuleiten. Das Entwässerungskonzept ist objektbezogen im Rahmen des 

Bauantragsverfahrens mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.

13. Immissionsschutz

Im Zuge einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen 

müssen die Anlieger mit Geruchsimmissionen (Gülle, Mist, Pflanzenschutzmittel), Staubimmissionen

(Ernte-Drusch, Trockenheit) und Lärmimmissionen (landwirtschaftliche Maschinen) rechnen.

9. Grünordnung

9.1 Private Grünfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft:

Diese Fläche ist mit extensiver Wiesenfläche, sowie mit Baum- und Strauchpflanzungen anzulegen. Die

Wiesenfläche ist extensiv zu pflegen (max. zweimalige Mahd pro Jahr, wobei die erste Mahd nicht vor

Ende Juni erfolgen sollte), bzw. der natürlichen Sukzession zu überlassen. Sämtliche Gestaltungs- und

Pflegemaßnahmen sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen.

Eine Einfriedung, sowie eine gärtnerische Nutzung z.B. als Kompostlagerfläche ist nicht zulässig. Auf

dieser Fläche ist auf jegliche Düngung und den Einsatz von chemischen Pflanzenschutz zu verzichten.

In dieser Grünfläche dürfen keine baulichen Anlagen errichtet werden.

9.2 Anpflanzung von Einzelbäumen ohne Festsetzung der Art:

Artenauswahl gemäß Artenliste nach B 9.3. sowie maximal 30 % Obstbäume in regionaltypischen

Sorten

Mindestpflanzqualität: H, 3xv, StU 14-16 cm

9.3 Anpflanzung von Feldhecken, flächendeckende Baum- und Strauchpflanzung:

Artenauswahl in Anlehnung an Pflanzen der potentiell natürlichen Vegetationsgesellschaft des 

Hainsimsen-Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald:

Quercus robur (Stiel-Eiche) Fagus sylvatica (Rot-Buche)

Carpinus betulus (Hainbuche) Tilia cordata (Winter-Linde)

Prunus avium (Vogel-Kirsche) Betula pendula (Hänge-Birke)

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) Populus tremula (Zitter-Pappel)

Salix caprea (Sal-Weide) Corylus avellana (Haselnuss)

Crataegus oxyacantha (Weißdorn) Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)

Rhamnus frangula (Faulbaum) Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)

Prunus spinosa (Schlehe) Cornus sanguinea (Hartriegel)

Rosa arvensis (Feld-Rose) Ligustrum vulgare (Liguster)

Pflanzdichte: flächendeckend je nach Art mindestens 1-2 Stück je 1,50 m², mind. 3-5 Stück einer Art sind

zusammenzupflanzen. Anteil an Bäumen ca. 5 %

Mindestpflanzqualität Bäume: Hei, 2xv, 150-200 cm

Mindestpflanzqualität Sträucher: Str, 2xv, 60-100 cm

Für Bäume ist ein Pflanzabstand von 4 m zu landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten (Bäume von mehr

als 2 m Höhe 4 m Abstand entspr. Art 48 AGBGB)

9.4 Zeitpunkt der Pflanzung:

Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind jeweils spätestens in der Fertigstellung der Gebäude

folgenden Pflanzperiode auszuführen und abzuschließen.

Der für den Eingriff erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt insgesamt innerhalb des

Bebauungsplangebietes auf den privaten Grünflächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft (ca. 482 m²). Sämtliche Ausgleichsflächen sind durch Eintragung

einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Freistaats Bayern dinglich zu sichern.

Sämtliche Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen sind in Abstimmung mit der Unteren

Naturschutzbehörde durchzuführen.

7. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Bestehende Flurstücksgrenzen

Höhenlinien in Meter als festgesetzte Geländehöhen ü. NN

4

4

8

amtlich kartiertes Biotop

Entlang der Grundstücksgrenzen darf die natürliche Geländehöhe nicht verändert werden. Der

Böschungswinkel von Auffüllungen/Abgrabungen darf maximal 1:2 betragen und der Mindestabstand des

Böschungsfußes/Böschungskamms zur Grundstücksgrenze muss mindestens einen Meter betragen.

Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 2,00 m und Aufschüttungen sind bis zu einer Höhe von 1,00 m

entlang der Gebäudekanten zulässig.

Stützmauern sind nur zulässig zur Anlegung einer vorschriftsmäßigen Garagenzufahrt (Rampenneigung

laut GaStellV).

8. Geländeoberfläche

Anpflanzungen von Feldhecken, flächendeckende Strauchpflanzung (schematische

Darstellung ohne Pflanzgebot)

Wald / Gehölzbestand

Bodendenkmal

Grundsätzlich sind als Einfriedungen im Straßenbereich Holzzäune oder Metallstabgitter in unauffälliger

Farbgebung mit einer Höhe von 1,20 m über Straße bzw. festgesetztem natürlichen Geländeoberfläche

ü. NN zulässig.  

7. Einfriedungen

Textliche Hinweise

Die Planzeichnung ist für Maßentnahme nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen

auszugleichen.

Grund- und Geschoßflächenzahl:

Private Grünflächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

können nicht zur Ermittlung der Grundflächenzahl bzw. Geschoßflächenzahl zur maßgeblichen Fläche des

Baugrundstückes herangezogen werden.

Die Sammelbehältnisse sind an der Dorfstraße zur Abholung bereitzustellen

Abfallbehälter sind grundsätzlich straßennah in die Gebäude bzw. gleichhohen Einfriedungen zu integrieren,

zusammenzufassen und gegen Einblick zu schützen. Freistehende Mülltonnen oder Container sind unzulässig.

Die Anlagen für die Müllaufbewahrung müssen so groß dimensioniert sein, dass eine Müllsammlung nach dem

Trennprinzip möglich ist.

Es wird empfohlen, die Außenflächen der Gebäude, insbesondere fensterlose Fassaden, Giebelflächen,

Garagen und sonstige Sekundärbauten, Stützmauern und Pergolen dauerhaft mit Kletterpflanzen zu beranken

Eine Versiegelung der Geländeoberfläche ist gemäß Bekanntmachung im MABI. Nr. 10/1985, Seite 279

"Erhaltung der Versickerungsfähigkeit von Flächen" soweit wie möglich zu vermeiden. Offene Stellplätze,

Grundstückszugänge und -zufahrten sowie private Eigentümerwege sind funktionsabhängig zu befestigen, so

dass ein möglichst geringer Abflussbeiwert (max. 0,60) erreicht wird. Wasserdurchlässige Beläge wie

Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen und wassergebundene Decken sind zu bevorzugen. Die

Entwässerung dieser Flächen darf nicht auf öffentliche Grundstücke erfolgen.

Der vorgesehene Entwässerungsgraben zur Ableitung des Niederschlagswassers verläuft auf Nachbargrund-

stücken. Diese Grundstücke werden mit einer Dienstbarkeit belegt.

Eine schriftliche Konzeptausarbeitung ist laut dem Wasserwirtschaftsamt derzeit nicht erforderlich. Im Bauantrag

ist ein detailiertes Entwässerungskonzept auszuarbeiten.

Für das erlaubnisfreie Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Flächen

in ein oberirdisches Gewässer sind die hierzu eingeführten Technischen Regeln (Technische Regeln zum

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer, TRENOG) in der

jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Ist die TRENOG nicht anwendbar, so ist für die Einleitung von Niederschlagswasser eine wasserrechtliche

Erlaubnis erforderlich, die so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen ist, dass vor Einleitungsbeginn das

wasserrechtliche Verfahren durchgeführt werden kann. Bei der Planung sind das Merkblatt DWA-M 153

(Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser) und das Arbeitsblatt DWA-A 117 (Bemessung von

Regenrückhalteräumen), in den jeweils aktuellen Fassungen zu berücksichtigen.

Nützliche Hinweise zum Umgang mit Regenwasser sind im Internetangebot des Bay. Landesamt für Umwelt LfU

unter folgenden Links:

http://www.lfu.bayern.de/wasser/niederschlagswasser umgang/index.htm und

http://www.lfu.bayern.de/wasser/ben/indes.htm zu finden. Somit kann jeder Fachplaner oder Interessierte prüfen,

ob eine Einleitung in ein Gewässer erlaubnisfrei ist und welche technischen Vorgaben im Einzelfall einzuhalten

sind.

Sollte das beschriebene Entwässerungskonzept bei näherer Untersuchung nicht möglich sein, so ist die Satzung

bzgl. Entwässerung entsprechend anzupassen.

Es wird empfohlen, das von Dachflächen abfließende unverschmutzte Niederschlagswasser in Zisternen zu

sammeln und wieder zu verwenden.

Die Grundstücke und Gebäude sind durch geeignete Maßnahmen gegen Hang- und Schichtenwasser

abzusichern.

Der Abstand zwischen Erdgeschossfußbodenoberkante bzw. aller Gebäudeöffnungen (z.B. Lichtschächte usw.)

und dem Höhenniveau des umliegenden Geländes ist zum Schutz vor wild abfließendem Oberflächenwasser

ausreichend hoch vorzusehen. Dies ist im Eingabeplan zum späteren Bauantrag darzustellen. Der

Oberflächenwasserabfluß darf durch die geplanten Bauvorhaben nicht nachteilig für umliegende Grundstücke

verlagert werden.

bestehender Graben zur Ableitung des Oberflächenwassers in den Gerolsbach

(Verlauf gemäß Luftbildauswertung außerhalb des Geltungsbereiches)

7434-0201-001D-1-7434-0135

6. sonstige Planzeichen

In den rückwärtigen Bereichen sind ebenfalls Maschendrahtzäune zulässig. Garagenzufahrten dürfen 

nicht eingefriedet werden. Zäune sind sockellos zu errichten. Die private Grünfläche mit Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft darf nicht eingefriedet werden.

Es dürfen keine wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies ist besonders im Bauzustand zu

beachten. Für die Bereiche Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die fachkundige Stelle

am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen.

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, sind diese im

wasserrechtlichen Verfahren beim Landratsamt Pfaffenhofen zu beantragen.

Baugrunduntersuchung (Büro für Ingenieurgeologie - Dr. R. Stadler, Januar 2014):

"Zusammenfassend ergibt sich, dass an den untersuchten Stellen eine Versickerung nicht möglich ist, weil

zwischen dem Schichtwasser und dem Grundwasser eine nicht gewünschte Verbindung hergestellt werden

würde und weil ein Sickerschacht immer mit dem oberflächennahen Schichtwasser vollgefüllt sein würde,

wodurch seine Speicherfunktion nicht mehr vorhanden wäre."

Sollte für Geländeauffüllungen Fremdmaterial benötigt werden, empfiehlt das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt,

ausschließlich schadstofffreies Material zu verwenden.

Für die Durchführung der Maßnahmen - konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals oder eine

archäologische Abgrabung - und für Bodeneingriffe aller Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1

DSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes Altlastenverdachtsflächen bzw. ein

konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung bekannt sein bzw. werden, ist das

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu informieren.

Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erforderliche

Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. Staatsstraße übernommen.

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)

WG ts Wohngebäude talseitig

NG ts Nebengebäude talseitig

11.03.2014

Die Zufahrt ist vom Außenrand der befestigten Fahrbahn auf eine Länge von mind. 5 m und eine Breite von

mind. 5 m zu befestigen (Asphalt oder gleichwertig).

Die Zufahrt ist so auszubilden, dass die Schleppkurven der vorkommenden Fahrzeuge gewährleistet werden,

mindestens jedoch mit einem Ausrundungsradius von 5,00 m.

Aufgrund der nicht ausreichenden Sichtverhältnisse und hohen Verkehrsbelastung darf auf die St 2084 nur

vorwärts ausgefahren werden. Hierzu ist eine Wendemöglichkeit zu schaffen.

Im Bereich der Zufahrt ist ein Stauraum von 5,0 m - gemessen vom Rand der befestigten Fahrbahn bzw.

Hinterkante Gehweg/Radweg - von der Einfriedung auszusparen.

Die Entwässerung des Straßengrundstücks darf nicht beeinträchtigt werden. Der St 2084 darf kein

Oberflächenwasser aus dem Grundstück zugeführt werden.

Sichtflächen

Im Bereich der Sichtfelder darf die Höhe der Einfriedung und der Bepflanzung (auch

Stapel, Haufen oder ähnliches) die Straßenoberkante des angrenzenden

Fahrbahnrandes um nicht mehr als 0,80 m überragen. Ebensowenig dürfen dort

genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände

gelagert oder hingestellt werden, die diese Höhe überschreiten.


